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Marktwesen Ebbs 
 

Dem Ebbser Bürgermeister ÖkR Josef Ritzer, Im Amt seit 2004, war es ein großes Anliegen, 
dass die frühere Markttradition von Ebbs wieder belebt wird. Bis in die 1950iger Jahre gab es 
in Ebbs einen Vieh- und Krämermarkt. Der erste Standort war wohl beim Unterwirtsanger. Der 
Viehmarkt selbst war von regionaler Bedeutung. Infolge der zunehmenden Mobilität 
(Traktoren und LKW) verloren die kleineren Märkte ihre Bedeutung und führte das zur 
Markteinstellung in Ebbs. Für die Untere Schranne gewannen nun die Viehmärkte in Rotholz 
bei Jenbach und Maishofen (Salzburg) immer größere Bedeutung. 

In dieser Chronikarbeit wird im 1. Teil auf den früheren Markt mit Unterlagen aus dem 
Gemeindearchiv von 1899 bis 1956 eingegangen. Die vorliegenden Dokumente wurden 
transkribiert und einige Originale eingescannt (siehe Anhang). 

Im 2. Teil wird auf die Neugründung des Marktes, nun als „Ebbser Bauernmarkt“ bezeichnet, 
eingegangen. 

 

  

Marktordnung aus 1900                                                     Marktordnung aus 2020 

Anmerkung: blaue Schrift: hinzugefügt zum besseren Verständnis bzw. unklar. 

 

Ebbs, den 03.04.2021 

  



Teil 1: Marktwesen Ebbs 1899-1956 

 
Diese Marktordnung des Statthalters in Innsbruck für Viehmärkte im Marktorte Ebbs vom 4. 
Mai 1900 enthält den Hinweis, dass „Gleichzeitig wird die unterm 30. December 1896 Z. 2031 
erlassene Marktordnung außer Kraft gesetzt.“ 
 

 

Genehmigungsvermerk des k.k. Statthalters vom 3. Juni 1901 auf der Krämer Marktordnung 
für den Vieh- und zugleich Krämermarkt von Ebbs vom 16. April 1900. 

Somit ist erwiesen, dass in Ebbs an Floriani und Michaeli neben dem Vieh- auch gleichzeitig ein 
Krämermarkt abgehalten wurde. 

 



 

 Protokoll betreffend 
 Überlassung des Marktplatzes 
 v. Michael Steindl 
 
 
  Protokoll 
 
 
aufgenommen in der Gemeindekanzlei Ebbs am 22. Juli 1899. 
 
Wurde mit f. Michael Steindl Unterwirt u. Theres Witwe Kögl Oberwirtin ein Übereinkommen  
getroffen, dass Michael Steindl seinen Anger zur Abhaltung der Viehmärkte kostenlos über- 
lässt u. Frau Witwe Kögl Theres Oberwirtin ihm für jedem der zwei Viehmärke den Betrag 
v. 2 Fl 50 K /: zwei Gulden:/ 50 K beisteuert. 
 
Geschlossen u. gefertigt 

 Michael Steindl 
 Theres Kögl 
Stempel 
Gemeindevorstehung Ebbs 
Unterschrift: Johann Ritzer 
 
F 
1 

 

Der Besitzer des Gasthofes zur Post Herr Emil Buchauer 
verpflichtet sich bis auf Widerruf der Fr. Theres Witwe Kögl Oberwirtin 
pro Jahr den Betrag v. 4 K /: vier Kronen:/ beizusteuern.  
Ebbs am 13. Februar 1905. 
Emil Buchauer 
 
 
Am 13. Februar 1905 bezahlte von. Kögl Oberwirt 
für II Märkte v. Herbstmarkt 1899 bis Ende 1904 
den Betrag v. 55 k /: fünfzig fünf:/ 
 
 
 
  



Krämer Marktordnung 
16. April 1900 

des Dorfes /Stadt Ebbs. 
 

§1 
In Ebbs bestehen mit Bewilligung der k.k. Statthalterei zwei Jahres Vieh und zugleich 
Krämermärkte, welche an nachbezeichneten Tagen abgehalten werden und zwar: 
Frühjahrsmarkt am 4. Mai 
Herbstmarkt am 29. September 
 

§2 
Die Krämermärkte werden in folgender Ordnung abgehalten: 
Die Aufstellung der Marktstände folgt: 
durch die Feilbieter selbst 
 

§ 3 
Unreifes verdorbenes Obst und überhaupt der Gesundheit schädliche Artikel dürfen nicht zum 
Verkaufe gelangen, widrigenfalls derartige Artikel seitens der Marktaufsichtsorgane confiscirt 
werden. 
Über die Verwendung oder Vernichtung derartiger Artikel entscheidet die Gemeinde 
Vorstehung beziehungsweise der Arzt; ein allfälliger Erlös fließt in den Armenfond. 
 

§ 4 
Außer dem Markttage darf nicht feil geboten werden, auch nicht unter dem Vorwande des Ein- 
u. Ausverkauf, welches am Marktplatze zu geschehen hat. 
Darwiderhandelnde werden im Betretungsfalle von der politischen Behörde nach Maßgabe der 
Gewerbeordnung bestraft. 
 

§ 5 
Der Beginn des Marktes ist um 7 Uhr früh und der Schluss um 3 Uhr nachmittags. 
 

§ 6 
Lärmendes Vorgehen beim Feilbieten, excessives Verhalten am Marktplatze und sogenannte 
Marktschreiereien werden nicht geduldet um sofort des Platzes verwiesen. 
 

§ 7 
Der Ausschank von geistigen Getränken und die Verabreichung von warmen Speisen auf dem 
Marktplatze ist nicht gestattet. 
 

§ 8 
Für die seitens der Marktbesucher zu errichtenden Stände dafür sind folgende Platzgebühren: 
 
 

1. für einen Stand mit gewöhnlicher Bretterlänge 4 m 50c, an  80 h. 
2. für einen Stand mit der halben Länge um 2 m 25 cm 40 h 
3. für einen Stand mit 1/4 Bretterlänge 1 m 12,5 cm  20 h 
4. für einen Tisch 20 h 
5. für Schusterstände, welche an der Mauer angelegt werden  10 h  
6. für Geschirrhändler für den   m Bodenfläche 10 h 
7. Wetzsteinhändler 20 h 
8. Rechenmacher 20 h 
9. Spielbuden oder Spieltische 6 Kr 
10. Obst. Gemüse u. dgl. für einen Karren oder Wägelchen: 20 h 
11. Kastanienbrater 10 h 

 
§9 



Die Aufstellungs- u. Abräumungskosten der Marktstände hat jeder Kramer und Feilhaber selbst 
zu bestreiten. 
 

§10 
Die Platzgebühren werden durch von der Gemeinde Vorstehung bestellte Personen an Ort u. 
Stelle eingehoben. 
 

§. 11 
Die Übertretung der vorstehenden Bestimmungen der Krämermarktordnung werden, soferne 
sie nicht unter das allgemeine Strafgesetz fallen, oder als Übertretung nach dem 
Gewerbegesetze zu behandeln sind, mit der Ordnungsstrafe von 1 - 10 Kronen geahndet 
 
 
Vorstehende Krämermarktordnung wurde in der Gemeindeausschusssitzung vom 16. April 
1900 
festgestellt. 
 
Gemeindevorstehung 
Ebbs, am 16. April 1900. 

der Vorsteher: 
Johann Ritzer 

 
 
Nr. 15519 
Die vorstehende Krämermarktordnung wird hiemit auf Grund der Bestimmung des § 70 der 
Gewerbe- Ordnung genehmiget. 
 

Innsbruck, am 3. Juni 1901 
Für den kk. Statthalter 

Unterschrift unleserlich 

 

  



Sitzungsprotokoll 
 
aufgenommen in der Gemeinde Kanzlei 
Ebbs, am 16. April 1900 
 
Nachdem die beschlussfähige Anzahl der Ausschussmänner beisammen war wurde die Sitzung 
v. Vorsteher Joh. Ritzer eröffnet u. wurde die Krämermarktordnung für die beiden 
bestehenden Märkte in Ebbs zur Einsicht vorgelegt u. genehmigt. 
 
 
Geschlossen u. gefertigt 
 

Joh. Ritzer Vorsteher 
J. xxxx I GR 

Georg Kronbichler II GR 
Jakob Anker 

Alois Speckbacher 
Joh. xxxx 

Josef Auer 
Andra Grubxxxx 

xxxxxxx Hörhager 
Wolfg. Kronbichler 
Josef Sausgruber 

  



K.k. Bezirkshauptmannschaft Kufstein am 23.6.1901 
Nr: 8421 
 
 
 
An die Gemeindevorstehung 
In Ebbs 
 
 
In der Anlage wird der Gemeindevorstehung die von der K. k. Statthalterei genehmigte 
Krämermarkt-Ordnung zur genauesten Darnachachtung übersendet. 
 

Der k.k. Statthaltereirat: 
Unterschrift unleserlich 

 
 

  



 

K.k. Statthalterei Innsbruck, am 4. Mai 1900 
für Tirol und Vorarlberg 
Nr. 17168 ex 1900 
 
Die k. k. Statthalterei findet auf Grund des § 9 des Gesetzes vom 29. Februar 1880, R.G. Bl. Nr. 
55, nach Vernehmung der Gemeindevertretung von Ebbs zu erlassen die nachstehende 
Marktordnung 
für die Viehmärkte im Marktorte Ebbs 
der marktberechtigten Gemeinde Ebbs 
 

§ 1. 
Die Viehmärkte haben stattzufinden am 4 Mai und am 29. September jeden Jahres oder wenn 
diese Tage auf einen Sonn- oder Feiertag fallen auf den darauf folgenden Tag. 
Die Viehmärkte dürfen nur auf dem genehmigten Marktplatze und zwar auf den Grundstücken 
1995 /: Alter Marktplatz, Eigentum der Gemeinde Ebbs:/ und 52 /: Eigentum des Michael 
Steindl :/ abgehalten werden. Die zum Marktplatze führenden Fahrstraßen dürfen mit 
Marktvieh nicht 
verstellt werden.  
Am Marktplatze ist das Großvieh nach Gattungen: 
a) Rindvieh, 
b) Einhufer zu trennen, reihenweise aufzustellen und an Barrieren anzubinden. 
Die Viehherden der einzelnen Händler können in Kastenständen, falls solche auf dem 
Marktplatze hergestellt sind, verwahrt und feilgeboten werden. Fremdländisches Vieh darf mit 
dem einheimischen nicht vermengt werden und ist deshalb abgesondert aufzustellen. 
Für die Abteilung der Einhufer ist ein entsprechend versicherter und beschotterter Raum zum 
Vorführen der Tiere bei der Musterung eingeräumt. Für das Kleinvieh (Schafe, Ziegen, 
Schweine) ist ein eigener Platz anzuweisen. 
Der Verkauf des Marktviehes vor dem Marktbeginne, außer dem Marktplatze, vor dem 
Marktorte oder auf den Zufahrtsstrafen ist verboten, desgleichen ist das Albhalten eines 
Dorfmarktes unstatthaft. 
Die Zeit des Viehauftriebes ist unbeschränkt, der Beginn der Märkte aber wird auf 7 ¼ Uhr früh  
festgesetzt und durch ein Glockenzeichen eingeleitet. 
 

§ 2. 
Jeder Viehbesitzer ist für die hinlängliche Befestigung seiner Tiere im Sinne des § 391 des 
Strafgesetzes verantwortlich; bösartige Tiere sind überhaupt als solche bei den 
Marktaufsichtsorganen anzumelden und an besonderen für diesen Zweck bestimmten festen 
Ständern zu versichern. 
 

§ 3 
Die marktberechtigte Gemeinde Ebbs ist ermächtiget, für das zum Auftriebe gelangende 
Marktvieh nachstehende Standgebühren einzuheben u. z. 
a. für Kühe, Ochsen, Stiere und Kalbinnen per Stück 20 Heller. 
b. für Kälber, Ziegen, Schafe u. Schweine per Stück 10 Heller. 
Tiere im Säuglingsalter sind von der Standgebühr befreit. Nach Entrichtung der Standgebühr 
und Vorweis des Viehpasses wird dem Besitzer für jedes aufgetriebene Stück Vieh eine Markt-
Bollete behändigt. 
 

§ 4 
Die Viehmärkte unterstehen der Beaufsichtigung durch einen diplomierten Tierarzt auf Kosten 
der Gemeinde. Der Gemeinde-Vorsteher oder dessen Stellvertreter bildet mit diesem 
Sachverständigen die Marktcommission, dieselbe hat für die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Ordnung Sorge zu tragen und amtiert am Marktplatze. 

§ 5. 



Die am Markte amtierende Marktcommission ist verpflichtet, in vorkommenden Fällen von 
Tierseuchen oder Tierquälereien (rohe Behandlung oder Bändigung, grelle Spannung 
unausgemolkenen Euter etc.) im Sinne der Vorschriften der Tierseuchengesetze, bezw. der 
Verordnung des Ministeriums des Innern vom15. Februar 1855, R. G.Bl. Nr. 31, vorzugehen 
und ohne Verzug die Anzeige zu erstatten. 
Wer Tiere, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, zum Auftriebe bringt, verfällt 
den Strafbestimmungen der bestehenden Tierseuchengesetze. 
 

§ 6. 
Behufs der gefahrlosen Verwahrung seuchenverdächtiger oder seuchenfranker Tiere ist von 
der Gemeinde ein besonderer Stall bereit zu halten. 
 

§ 7. 
Übertretungen dieser Marktordnung unterliegen den im § 45 des Gesetzes vom 29. Februar 
1880, R.-G. Bl. Nr. 55 (abgeändert mit dem Gesetze vom 24. Mai 1882, R.G. Bl. Nr. 51) 
festgesetzten Strafen, insoferne dieselben nicht anderen Strafbestimmungen unterliegen. 
 

§ 8. 
Diese Marktordnung, wovon eine Abschrift zur Marktzeit am Eingange des Marktplatzes 
anzuschlagen ist, hat mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit zu treten. 
Gleichzeitig wird die unterm 30. December 1896 Z. 2031 erlassene Marktordnung außer Kraft 
gesetzt. 
 
Innsbruck, am 4. Mai 1900 

Für den k.k. Statthalter 
Unterschrift unleserlich 

 

 
 
 
No 42353. 
Erneuert im Sinne des ad § 78 das zum neuen Tierseuchen Gesetz vom 6. August 1909 (R. G. Bl. 
No 177:) gehörigen Durchführungs-Verordnung vom 15. Oktober 1909 (:R. G. Bl. No 178:) 
unter Berufung auf die §§ 9 und 63 des zitierten Gesetzes. 
 

Innsbruck, am 25. Juni 1910. 
Für den k. k. Statthalter: 
Unterschrift unleserlich 

 
 
  



K.K. Bezirkshauptmannschaft Kufstein 

No. 17866 Kufstein, am 29. Juli 1910 

 

An  
die Gemeindevorstehung 
in Ebbs 

 

 

Im Anschluss wird die von der k.k. Statthalterei im Sinne des Gesetzes vom 6. August 1909, 
R.G.Bl. No. 177 erneuerte Viehmarktordnung rückübermittelt. 

 

Der K.k. Bezirkshauptmann 
Unterschrift unleserlich 

 

  



Bezirkshauptmannschaft Kufstein Kufstein, am 30. September 1922 

I-Zl. 3593/1 

 

An 
alle marktberechtigten Gemeinden! 

 

Es wurde berechtigte Klage seitens mehrerer die Märkte besuchenden Gewerbetreibenden 
darüber geführt, dass seitens der marktberechtigten Gemeinden zu hohe Marktgebühren 
verlangt werden. 

Über Auftrag der Landesregierung vom 27.9.1922, Zl. 2018/1 ergeht die Belehrung, dass die 
marktberechtigten Gemeinden nicht berechtigt sind, höhere Marktgebühren zu verlangen, als 
in der behördlich genehmigten (§ 70 Gew.Odg.) Marktordnung aufgenommen sind. 

 

Um eine eventuelle Erhöhung ist zeitgerecht bei der Landesregierung anzusuchen. 

 

Kufstein, am 30. September 1922. 

Der Bezirkshauptmann: 
Unterschrift unleserlich 

 

Eingangsvermerk: 
Gemeindevorstehung Ebbs 
Präs: am 8.10.1922 
Nr. 336 

  



Bezirkshauptmannschaft Kufstein Kufstein, am 18. Mai 1924 

II-Zl. 654/2 

 

An 
alle Bürgermeisterämter 

 

Die Landesregierung hat mit Erlass vom 8. Mai 1924, Zl. XIII, 624/9 die Viehstandsgebühren auf 
Märkten wie folgt geändert: 

1. Für 1 Stück Einhufer .............................................................................. 10.000 K 

2. Für 1 Stück Rind ....................................................................................... 5.000 K 

3. Für 1 Stück Schaf, Ziege oder Kalb .......................................................... 1.500 K 

4. Für 1 Stück Sauferkel ............................................................................... 1.000 K 

5. Für 1 Stück sonstiges Schwein  ................................................................ 2.000 K 

 

Hievon werden die marktberechtigten Gemeinden zur genauen Darnachachtung in Kenntnis 
gesetzt. 

 

Kufstein, am 18. Mai 1924 
Der Bezirkshauptmann & Landesregierungsrat:  

Unterschrift unleserlich 

 

Eingangsvermerk: 
Gemeindevorstehung Ebbs 
Präs: am 25.5.1924 
Nr. 336 

 

  



Landeshauptmannschaft für Tirol.   Innsbruck, am 22. November 1935. 
 
G.Z1. Vc 375/12 - 1935. 
Betreff: Viehmärkte in Tirol im Jahre 1936. 
 
 
An alle Gemeindeämter in Tirol ! 
 
Das Zusammenfallen mehrerer Viehmärkte an einem Tage, besonders solcher von großer Bedeutung, 
hat sich in den letzten Jahren hinsichtlich des Viehabsatzes nicht günstig ausgewirkt.  
Die Landeshauptmannschaft hat daher im Einvernehmen mit dem Landes-Kulturrate und nach Anhörung 
der interessierten landwirtschaftlichen Kreise die Viehmärkte in Tirol für das Jahr 1936 an den im 
beiliegenden Verzeichnisse angegebenen Terminen festgesetzt. 
Hiebei wurde im Interesse des Viehabsatzes auch ein Unterschied zwischen Exportviehmärkten und 
Viehmärkten mit nur lokaler Bedeutung gemacht. 
Hinsichtlich der Verlautbarung der Markttermine in den Viehmarktkalendern u. dergl. wurde bereits 
rechtzeitig das Erforderliche veranlasst. 
 

Landeshauptmannschaft für Tirol, Abt. Vc 
Obermoser 

 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
Unterschrift unleserlich 

 

Eingangsvermerk: 
Gemeindevorstehung Ebbs 
Präs: am 13.12.1935 
Nr. 336 

 
Auszug: 

II.) Viehmärkte mit lokaler Bedeutung: 

4. Mai Ebbs 

29. September Ebbs 

  



Der Landeshauptmann von Tirol.   Innsbruck, am 30. November 1938. 
 
Vc 519/6-38. 
Betreff: Viehmärkte in Tirol im Jahre 1939. 
 
 
An alle Gemeindeämter in Tirol ! 
 

Die Viehmärkte in Tirol wurden für das Jahr 1939 an den im beiliegenden Verzeichnisse ausgegegebenen 
Tagen festgesetzt. Im allgemeinen erfolgte dies nach den bestehenden Marktordnungen. In jenen Fällen 
aber, wo mehrere Viehmärkt auf einen Tag zusammenfallen würden, wurde im Einvernehmen mit dem 
Tierzuchtamte eine Änderung der Markttage getroffen, dass den Vieheinkäufern die Gelegenheit 
geboten ist, der Reihe nach mehrere Viehmärkte zu besuchen. 

 

Wo mit den Viehmärkten nach den bestehenden Bestimmungen Krämermärkte verbunden sind, finden 
diese auch im Falle einer Verlegung des Viehmarktes, mit dem Viehmarkte gleichzeitig statt. 

 

Heil Hitler! 
I.A. 

Dr. Schuler 
Regierungsvizedirektor. 

 

Für die Richtigkeit  
der Ausfertigung: 
Veith 

  



Statistisches Reichsamt 
zu 1860/ 18.11.1939 

Richtlinien 
zur Aufstellung des Verzeichnisses der Märkte. 

1. Die Märkte sind nach dem Datum und nicht nach den Marktarten gesondert aufzuführen. 
Wenn mehrere Märkte der gleichen Art nacheinander aufgeführt werden, so steht die 
Marktart beim letzten Tage; z.Z. 13.Febr., 27. März KrPf. Die Monate sind nicht mit Zahlen, 
sondern mit ihren Namen zu verzeichnen, wobei die gebräuchlichen Abkürzungen: Jan., Febr., 
März, April, Mai, Juni, Juli, Aug., Sept., Okt., Nov., Dez. zu verwenden sind. 

2. Bei Wochenmärkten, die in jeder Woche an bestimmten Tagen abgehalten werden, genügt 
die Angabe der Wochentage ohne Angabe des Datums; also z.B. „Wochenmärkte jeden 
Dienstag und Freitag" usw. 

3.Bei Märkten, die zwar jeweils am gleichen Wochentage, jedoch nicht in jeder Woche 
abgehalten werden, ist dagegen stets das genaue Datum anzugeben: also z.B. "16. März Kr", 
dagegen nicht: "am dritten Montag im März Krammarkt". 

4.Bei Märkten, die nur einen halben Tag dauern, ist anzugeben, ob sie vormittags (vorm.) oder 
nachmittags (nachm.) stattfinden. Dauert ein Markt mehrere Tage, so ist die Anzahl der 
Markttage in einer Klammer () hinter dem Datum des ersten Tages beizufügen. 

5. Werden Märkte, die bisher an bestimmten, seit längerer Zeit feststehenden Tagen 
stattfanden, auf andere Tage verlegt oder aufgehoben, so ist dies besonders anzuführen. 

6. Märkte, deren Zeitpunkt bei Aufstellung des Verzeichnisses noch nicht endgültig feststeht, 
oder die von den Oberpräsidenten usw. noch nicht genehmigt sind, sollen ebenfalls angeführt 
werden, und zwar mit einem erläuternden Zusatz: ("voraussichtlich..." oder "Zeitpunkt noch 
nicht bestimmt" usw.). 

7. Die Marktorte sind - wie bisher - in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen. Ortsnamen mit 
einem Vorsatzwort wie Alt, Neu, Gross, Klein, Deutsch u.ä. sind unter diesen aufzuführen. Bei 
einem Zusatz wie Fad, Schloss, Amt, Flecken, Markt ist der Ort jedoch unter dem Stammnamen 
zu bringen. 

8. Als Messe dürfen auf Grund der 6. Bekanntmachung des Werberates der deutschen 
Wirtschaft vom 21.März 1934 nur solche Veranstaltungen bezeichnet werden, denen die 
Führung dieser Bezeichnung vom Werberat besonders genehmigt ist. Die sonstigen bisher als 
"Messe" bezeichneten Märkte dürften künftig zweckmäßig als Jahrmärkte gekennzeichnet 
werden oder, wenn sie mit einer unterscheidenden Bezeichnung versehen waren, wie 
Herbstmesse, Martinimesse, Kirchmesse, künftig als Herbstmarkt, Martinimarkt, Kirchmarkt 
usw. 

9. Die Abkürzungen der Marktgattungen sind der Einheitlichkeit halber und zur Vermeidung 
von Irrtümern in folgender Weise vorzunehmen: 

 



Andere, hier nicht angeführte Marktgattungen sind möglichst nicht abgekürzt oder doch nur 
dann abgekürzt anzuführen, wenn dadurch keine Unklarheit entsteht; z.B. Bull, FettV, Holz, 
Obst, Saat, Woll, Zuchbull. 

Krammarkt (Kr), Jahrmarkt (Jahr) und Warenmarkt (Waren) sind stets voranzustellen. 

10. Die allgemeine Bezeichnung "Viehmarkt" (abgekürzt V) ist möglichst zu vermeiden; Es sind 
vielmehr die einzelnen Vieharten, die zugelassen sind, anzuführen (und zwar in der 
Reihenfolge Pf, Fohl, 

Rdv, HornV, Klb, Schw, Fk, Schf, Ham usw.) 

  



Der Landeshauptmann von Tirol. 
Z1.La-2095/2. Innsbruck, am 22.Dezember 1939. 

Betreff: Marktstandsgebühren, Vereinheitlichung. 

 

An 

1. alle Landräte in Tirol und Vorarlberg und an den Oberbürgermeister in Innsbruck, 

2. der Behörde des Landeshauptmannes in Bregenz nachrichtlich. 

 

Gemäß § 69 der Gewerbeordnung dürfen Gemeinden von den Marktbesuchern für die 
Benützung der Markteinrichtungen nur Entgelte verlangen, die eine Vergütung für den 
überlassenen Raum, den Gebrauch von Buden und Gerätschaften und für andere mit der 
Abhaltung des Marktes verbundene Auslagen bilden. 

Laut vielfachen Beschwerden entsprechen aber die von einzelnen Gemeinden eingeforderten 
Gebühren keineswegs diesen Grundsätzen. 

Die Wirtschaftskammer Alpenland - Unterabteilung ambulantes Gewerbe - hat nun einen 
Vorschlag zur Vereinheitlichung dieser Gebühren erstattet, dessen Sätze den angeführten 
Vorschriften Rechnung tragen. Nach diesem Vorschlage betragen die angemessenen Stand- 
und Platzgebühren für je einen Tag: 

1. für einen einfachen Krämerstand (gedeckt)  ............................................................... RM 1.50 

2. für einen doppelten Krämerstand (gedeckt)  ..................................................................... 2.50 

3. für einen ungedeckten Krämerstand  ................................................................................. 1.— 

4. für einen Standplatz ohne Verkaufsstand  ......................................................................... 0.50 

Ich empfehle den Gemeinden die Annahme dieser Marktstandgebühren nahezulegen und 
diesen Vorschlag anlässlich der Genehmigung der von den Gemeinden eingereichten 
Haushaltsvoranschläge zu berücksichtigen. 

Behufs Beteilung der Gemeinden schließe ich eine entsprechende Anzahl von Abdrücken 
dieses Rundschreibens bei. 

 

In Vertretung:  
(gez...) Dr. Koch 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
Derwög 

 

Eingangsvermerk: 
Gemeindevorstehung Ebbs 
Präs: am 15.1.1940 
Nr. 27 

 

  



Der Landeshauptmann von Tirol. 
Z1.Ia-2088/2. Innsbruck, am 26.Feber 1940. 

Betreff: Verzeichnis der Märkte 1941. 

 

An den 
Bürgermeister 
in Ebbs 

 

Der Präsident des statistischen Reichsamtes in Berlin hat um umgehende Zusammenstellung 
des Verzeichnisses der Märkte für das Jahr 1941 ersucht und mit Rücksicht auf die zum Teil 
weit entfernt wohnenden Besucher der Märkte auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen 
Bearbeitung dieses Verzeichnisses verwiesen. 

Ich übermittle daher ein Blatt des Märkteverzeichnisses und bitte dieses nach Ausfüllung bis 
15.März l.J. der Behörde des Landeshauptmannes, Abt. Ia, in Innsbruck zukommen zu lassen. 

Einen Abdruck der vom statistischen Reichsamt für die Ausfüllung erlassenen Richtlinien 
schließe ich bei. 

 

I.A. 
Dr. Schuler 

Regierungsdirektor. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
Derwög 

 

Eingangsvermerk: 
Gemeindevorstehung Ebbs 
Präs: am 10.3.1940 
Nr. 178 

  



Bezirkshauptmannschaft Kufstein Kufstein, den 23. Dezember 1949 

Zahl: II-2733/1 

 

An das 
Bürgermeisteramt 
in Ebbs 

 

Betrifft: Viehmarktverlegung, Gemeinde Kaltenbach. 

 

Die Gemeinde Kaltenbach, Bezirk Schwaz hat um Verlegung ihres Viehmarktes vom 24.5. auf 
den 11. Bis 13.5. angesucht, da der Markt, wie er jetzt angesetzt ist, erst in die Zeit nach der 
Alpauffahrt hineinfällt und so bedeutungslos ist. 

Die marktberechtigten Gemeinden werden hiemit eingeladen, zu dieser angesuchten 
Marktverlegung Stellung zu nehmen und allenfalls ihren Einspruch zu begründen. Erledigungen 
müssen bis 20. Jänner 1950 ha. Einlangen, andernfalls wird angenommen, dass gegen die 
Marktverlegung kein Einspruch erhoben wird. 

 

Der Amtstierarzt: 
gez.: Dr. Pitsch 

 

F.d.R.d.A. 
Scheiber 

  



Bezirkshauptmannschaft Kufstein Kufstein, den 23. Jänner 1950 

Zahl: I-245/2 

 

An alle 
Gemeindeämter 
des Bezirkes 
Kufstein 

 

Betrifft: Märkteverzeichnis 1950. Amtliche Kammeranfrage. 

 

Die Kammer der Gewerblichen Wirtschaft für Wien Sektion Handel hat anher mitgeteilt, dass 
sie Mitte September vorigen Jahres eine Rundfrage an die Gemeindeämter betreffend 
Märkteverzeichnis 1950 gerichtet hat, ohne dass von einem Großteil der Gemeindeämter 
diesbezüglich eine Erledigung erfolgt wäre. 

Es ergeht daher das Ersuchen, die gegenständliche >Kammeranfrage umgehend zu 
beantworten, wobei nach dem Hinweis der Kammer bei der Ausfüllung der Antwortkarte 
äußerste Sorgfalt anzuwenden wäre, um Irrtümer in der Veröffentlichung der Märktedaten 
und die damit verbundenen unangenehmen Folgen für die österreichischen Marktfahrer 
(unnötigen Transportkosten, Reisespesen usw.) zu vermeiden. 

 

Für den Bezirkshauptmann: 
gez.: Dr. Hoppichler 

 

F.d.R.d.A. 
Scheiber 

Eingangsvermerk: 
Gemeindeamt Ebbs 

Zahl 845 
eingelangt am 28.1.1950 

 

  



Bezirkshauptmannschaft Kufstein Kufstein, den 14. Jänner 1954 

Zahl: II-2121/3 

 

Betrifft: Viehmarktverlegung in Kitzbühel 

 

An das 
Gemeindeamt 
Ebbs 

 

Die Stadt Kitzbühel hat um Verlegung des am 2. Montag im Mai jeden Jahres stattfindenden 
Viehmarktes auf den 1. Samstag im Mai und des am Montag nach Rosari jeden Jahres 
stattfindenden Viehmarktes auf den 1. Samstag im Oktober angesucht mit der Begründung, 
dass in Salzburg die Wochenmärkte jeweils am Montag stattfinden und durch diese Verlegung 
das Vieh bereits 2 Tage später in Salzburg umgesetzt werden kann. Die do. Gemeinde wird 
eingeladen, ehestens zu diesem Ansuchen Stellung zu nehmen; im Einspruchsfalle ist dieser 
entsprechend zu begründen. Sollte bis zum 16. Jänner 1954 von dort ein Einspruch h.a. nicht 
eingelangt sein, wird angenommen, dass ein solcher nicht erhoben wird. 

 

Der Bezirkshauptmann: 
Dr. Riccabona 

 

F.d.R.d.A.: 
Scheiber 

  



Kammer der Gewerblichen Wirtschaft für Tirol 
Sektion Handel 

Landesgremium der Markt-Straße-und Wanderhändler, Marktfahrer und Hausierer 

Innsbruck, den 14. Juni 1955 
Meinhardstraße Nr. 12/I 

Tel. 6351  Dr.M/Ka 

An die 
Marktgemeinde 
Ebbs bei Kufstein 

 

Betrifft: Standzuteilung an Tiroler Marktfieranten. 
 
Unter Bezugnahme auf den Beschluss der Vollversammlung des Landesgremiums der 
Marktfieranten am 1. Juni 1955, erlaubt sich das unterfertigte Landesgremium an die 
Marktgemeinden Tirols die höfliche Bitte um Berücksichtigung nachstehender Wünsche zu 
richten: 
Im Landesgremium Tirol sind ca. 130 Marktfieranten inkorporiert. Durch die 
Gewerberechtsnovelle 1952 ist zufolge vieler Neuanmeldungen eine für die Tiroler 
Verhältnisse fast nicht mehr tragbare Übersetzung in diesem Berufsstand eingetreten. Dazu 
kommt noch die Tatsache, dass gerade in der letzten Zeit immer mehr Marktfieranten von 
anderen Bundesländern Tiroler Märkte besuchen. Gleichzeitig darf noch darauf verwiesen 
werden, dass auch einheimische, ortsansässige Kaufleute immer mehr dazu übergehen, an 
Markttagen Stände aufzustellen. Durch all diese Umstände bedingt, ist die Existenzgrundlage 
für die Marktfieranten äußerst gefährdet, da diese den Lebensunterhalt für sich und ihre 
Familien ausschließlich aus dem Marktbesuch bestreiten müssen. 
Die Bitte des Landesgremiums geht nun dahin, bei der Vergebung der Standplätze besonders 
auf die Tiroler Marktfieranten Rücksicht zu nehmen und diesen die für Verkaufsabschlüsse am 
günstigsten gelegenen Standplätze zuzuweisen. Es ist bekannt, dass Marktbesucher von 
auswärts mit allen möglichen Mitteln versuchen, bei dem von der Gemeinde beauftragten 
Standverteiler zu erwirken, die besten Standplätze zugeteilt zu erhalten. Im großen und ganzen 
dürfen wir mit Befriedigung feststellen, dass die Interessen der Tiroler Marktfieranten gewahrt 
werden 
Wir ersuchen abschließend nochmals um besondere Berücksichtigung der angeführten Bitte 
und um Ihr weitestgehendes Verständnis. 
 
Der Vorsteher  Der Sekretär: 
 
H. Blachfelner e.h.  Dr. Mayr 

 
 

Kammer der Gewerblichen Wirtschaft für Tirol 
Sektion Handel 

Gremium der Markt-, Straßen- und 
Wanderhändler, Markfahrer und Hausierer 

 
  



Auszüge aus den im Akt zu entnehmenden  Viehmarktverzeichnissen 
 
Frühjahrsmarkt am Florianitag (4. Mai) 
Herbstmarkt am Michaelitag (29.September.) 
 

Jahr 1936 1939 1940 1941 1950 1951 1954 1956 
Frühjahr 4.5. 4.5. 4.5. 5.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 
Herbst 29.9. 29.9. 30.9. 29.9. 29.9. 29.9. 29.9. 29.9. 

 
 
  





























Teil 2  
Ebbser Bauernmarkt Gründung 2019 
 
In diesem Teil wird auf die Neugründung des Marktes in Ebbs eingegangen. Die Unterlagen 
wurden von der Gemeindeamtsangestellten Gertraud Gstir zusammengestellt und 
dankenswerterweise dem Chronisten überlassen. 
 
Chronologie 
 

 Bürgermeister ÖkR Josef Ritzer überlegte schon lange bzgl. einen Bauernmarkt in Ebbs. 
 Startschuss war im Jänner 2019 durch den Ausschuss für Umwelt- und Landwirtschaft 

der Gemeinde Ebbs unter Obmann GR Michael Jäger. 
 Am 6. Februar 2019 fand das erste Treffen beim Gasthaus Sattlerwirt statt. Es waren 
 alle Landwirte, Direktvermarkter und landwirtschaftliche Produzenten eingeladen.  
 Zu dem ersten Treffen konnten 31 Personen begrüßt werden (der Seminarraum beim 
 Sattlerwirt, der reserviert war, war fast zu klein). Der Ausschuss war überwältigt. 
 Es wurden bereits erste Anmeldeformular für den Markt ausgefüllt. 

 Bei der nächsten Sitzung Anfang April wurden alle Interessierten bereits zu einem 
Infoabend Steuerrechtliche- und Hygienevorschriften eingeladen. 

 Ende April wurden sämtliche logistische Fragen geklärt. Es wurde festgelegt, dass im 
September 2019 der erste Ebbser Bauernmarkt stattfindet. 

 Im August fand ein Fotoshooting mit den gesamten Produzenten statt und es freute 
sich jeder schon auf den ersten Markt am 7. September 2019. 

 7. September 2019 erster Markt bei nassem, kaltem Wetter – konnten sehr viele 
Besucher gezählt werden, auch einige Ehrengäste wie Landtagsabgeordnete Barbara 
Schwaighofer, Bezirksbauernobmann Johann Gwiggner usw. 

 die nächsten Märkte wurden sehr gut besucht – im Dezember fand der Ebbser 
Christkindl- und Bauernmarkt statt 

 Auch 2020 war der Bauernmarkt sehr gut besucht – aufgrund der Coronapandemie 
konnte der Ausschank der Vereine nicht immer stattfinden 

 2021 fand im Jänner und Februar kein Markt statt, März 2021 startete der Markt 
wieder 

 Ankauf eigener Marktstände für ein gefälliges und einheitliches Erscheinungsbild des 
Marktes mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.02.2021 

 Erlassung der Marktordung mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.02.2021 
  



 

 

 

 

 

 

Marktordnung der Gemeinde Ebbs  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ebbs hat in seiner Sitzung vom 28. Oktober 
2020 gemäß §§ 293 f Gewerbeordnung 1994, BGBl. I Nr. 194/1994, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 65/2020, folgende Verordnung beschlossen:  

Vorbemerkung:  

Durch diese Marktordnung werden die Bestimmungen des 
Lebensmittelgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes, des Preisgesetzes, des 
Chemikaliengesetzes, des Maß- und Eichgesetzes, des Tiroler 
Veranstaltungsgesetzes, der Gewerbeordnung und der auf Märkte 
anzuwendenden sonstigen Vorschriften und Verordnungen nicht berührt.  

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 

I.  Diese Marktordnung regelt sämtliche Marktveranstaltungen in der 
Gemeinde Ebbs.  

II.  Die in der Anlage angeführten Bestimmungen hinsichtlich des jeweiligen 
konkret definierten Marktes im Gemeindegebiet der Gemeinde Ebbs 
werden im Bedarfsfall durch Gemeinderatsbeschluss festgesetzt und 
bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  

III. Ein Markt im Sinne der Gewerbeordnung 1994 darf nur aufgrund einer 
Verordnung der Gemeinde Ebbs stattfinden. Dabei kommt jeder 
Marktpartei das Recht zu, nach Maßgabe der gegenständlichen 
Verordnung feilzubieten und zu verkaufen.  

IV. Ein Gelegenheitsmarkt darf nur aufgrund einer Bewilligung der Gemeinde 
Ebbs [Veranstaltungsbehörde: Bürgermeister] abgehalten werden.  

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen  

 
I.  Markt im Sinne dieser Verordnung ist eine Verkaufsveranstaltung, bei der 

auf einem örtlich bestimmten Gebiet (Marktort) an bestimmten Tagen und 
zu bestimmten Zeiten (Markttermine) Waren angeboten und verkauft 
werden.  



II. Gelegenheitsmarkt ist eine marktähnliche Verkaufsveranstaltung, die nur 
gelegentlich aus besonderem Anlass abgehalten wird und einer 
Bewilligung der Gemeinde bedarf.  

III.  Markt- bzw. Veranstaltungsbehörde ist der Bürgermeister. Ihm kommen 
die gesetzlichen Rechte und Pflichten der Marktaufsicht zu.  

IV. Vermieter im Sinne dieser Marktordnung kann jeder Marktorganisator 
sein, dessen Markt durch die Gemeinde Ebbs genehmigt wurde. Im 
Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung kann die Gemeinde Ebbs auch 
selbst als Vermieterin auftreten.  

 
§ 3 

Marktgebiet (Marktort) 
 

Marktgebiet (Marktorte) sind jene öffentlich zugänglichen Flächen, welche in der 
Anlage zu dieser Marktordnung aufgeführt werden. Jede Erweiterung des 
Marktgebietes bedarf der Genehmigung der Gemeinde Ebbs und einer 
Novellierung dieser Verordnung.  

 
§ 4 

Markttage und Marktzeiten  
 

Die zulässigen Markttage und Marktzeiten sind in der Anlage zu dieser 
Marktordnung aufgeführt. Nur an diesen Tagen und Zeitpunkten ist das 
Feilbieten und Verkaufen gestattet. Jede Erweiterung der Markttage und 
Marktzeiten bedarf der Genehmigung der Gemeinde Ebbs und einer 
Novellierung dieser Verordnung.  

 
 

§ 5  
Marktgegenstände 

 
Alle zum freien Verkehr bestimmten Waren, das Verabreichen von Speisen und 
der Ausschank von Getränken.  
Es dürfen grundsätzlich nur solche Waren angeboten werden, deren 
marktmäßiger Verkauf weder die öffentliche Ruhe, den Anstand, die Ordnung 
und Sicherheit noch die Gesundheit von Menschen oder Tieren gefährdet bzw. 
verletzt. Waren, deren Verkauf an eine besondere Bewilligung gebunden ist, 
dürfen nur von den zur Ausübung berechtigten Gewerbetreibenden feilgehalten 
werden. Bei der Verabreichung von Speisen und dem Getränkeausschank sind 
die gebotenen hygienischen Bestimmungen einzuhalten. 
 
 

§ 6 
Marktparteien 

 
Marktparteien sind natürliche oder juristische Personen, die einen 
Marktstandplatz zugewiesen bekommen haben. Auf Verlangen der 
Marktbehörde ist ein entsprechender Auszug aus dem Gewerberegister oder 
ein Nachweis der landwirtschaftlichen oder privaten gärtnerischen 
Eigenproduktion vorzulegen. Gewerbliche Marktparteien bzw. deren Mitarbeiter 
haben stets den Gewerbeschein im Original/das Original der Verständigung 



über die Eintragung im Gewerberegister bzw. im GISA gemäß § 340 Abs. 1 
GewO 1994 (vgl. auch § 288 Abs. 3 GewO 1994) sowie den Nachweis einer 
österreichischen Steuernummer oder den Nachweis der Anmeldung beim 
Finanzamt mitzuführen. Weiters ist ein amtlicher Lichtbildausweis mitzuführen 
und auf Verlangen der Marktaufsicht vorzuweisen.  
Einem nicht deutschsprachigen Gewerbenachweis ist eine beglaubigte 
deutschsprachige Übersetzung beizulegen (vgl. auch § 288 Abs. 2 GewO 
1994).  
Soweit Mitarbeiter beschäftigt werden, haben die Marktparteien jeweils eine 
Kopie der Anmeldung zur Gebietskrankenkasse mitzuführen und auf Verlangen 
eines befugten Organs ebenfalls vorzuweisen. Die Mitarbeiter haben sich dabei 
jedenfalls auszuweisen. 

 
§ 7 

Ordnung auf dem Markt  
 

I. Marktparteien sowie die ihnen zugehörigen Personen sind verpflichtet, 
sich so zu verhalten, dass die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
nicht gestört und der Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren 
nicht beeinträchtigt wird. 

II. Mit dem Aufbau der Stände darf grundsätzlich zwei Stunden vor 
Marktöffnung begonnen werden. Die Verkaufsstände sind bis spätestens 
zwei Stunden nach Ende der Marktzeit zu entfernen.  

III. Die Zuweisung der Marktstandplätze erfolgt (nach allfälliger Vormerkung) 
durch die Vermieterin, deren Beauftragte oder die Gemeinde Ebbs. Die 
Zuteilung eines konkreten Standplatzes erfolgt nach den Kriterien Zweck 
des Marktes/Marktkategorie; Verkaufsgegenstand der Marktpartei; 
Bedürfnisse der Kundenschaft; örtliche Verteilung der Verkaufsstände. 
Der jeweils zugewiesene Raum pro Standplatz darf nicht eigenmächtig 
überschritten werden.  
Standplätze werden grundsätzlich nur bis zum Höchstausmaß von fünf 
Laufmetern vergeben.  

VI. Die Zuteilung von Standplätzen kann befristet, gegen Widerruf sowie 
unter Bedingungen und Auflagen erfolgen. Schadenersatzansprüche 
gegen den Vermieter bzw. die Marktbehörde können daraus nicht 
entstehen.  
Jegliches eigenmächtige Beziehen und Benützen leerstehender 
Standplätze ist verboten. Es ist auch nicht gestattet, einen anderen als 
den zugewiesenen Platz zu benützen.  

V. Die Standinhaber (Marktparteien) haben die ihnen zugewiesenen 
Marktflächen in gereinigtem Zustand zu hinterlassen. Keiner der 
zugewiesenen Marktstandplätze darf ohne Bewilligung der (Markt-
)Gemeinde (des Organisators/der Marktaufsicht) verändert, vertauscht 
oder von einem anderen als demjenigen, welchem der Marktplatz 
eingelöst oder zugewiesen wurde, benützt oder jemand anderem zur 
Benützung überlassen werden. 

VI. Das Feilbieten und Verkaufen im Umherziehen sind verboten. Das 
Anbieten von Waren über Mikrofon bzw. Verstärkeranlagen ist nicht 
gestattet. Ebenso ist es nicht gestattet, Kunden durch Ansprechen und 
sonstige aufdringliche Gesten außerhalb des Standplatzes, 
insbesondere auf der Fläche vor dem Standplatz, zu werben 



(Kundenfang). Außerhalb des zugewiesenen Standplatzes ist ohne 
Zustimmung der Marktaufsicht das Abladen und Ausräumen von 
Marktgegenständen, die Lagerung und Abstellung von Waren, Geräten 
oder Behältnissen, das Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten u. 
dgl. nicht gestattet. Dies gilt auch für die Verteilung von Reklamematerial 
außerhalb des zugewiesenen Marktstandes. 

VII. Die Marktparteien haben die Marktstandplätze und deren unmittelbare 
Umgebung sauber zu halten und in gereinigtem Zustand zu verlassen. 
Seitens des jeweiligen Vermieters werden Abfallbehälter in 
ausreichender Zahl aufgestellt. 

VIII.  Lebensmittel dürfen nur in hygienischem und unverdorbenem Zustand in 
Verkehr gebracht werden. In der warmen Jahreszeit sind die 
Genussmittel vor Insektenbefall zu schützen und bei Bedarf zu kühlen.  

XI. Der Bezug der Marktplätze bzw. der Standabbau darf nur während der 
von der Gemeinde allgemein ausgeschriebenen Marktzeiten erfolgen. 
Marktbeschicker/Marktfahrer, die ohne vorherige Platzvergabe bzw. 
Platzzuweisung Plätze beziehen, werden vom Marktgelände generell 
verwiesen. 

X. Die Überlassung eines zugewiesenen Standplatzes an Dritte ist nur mit 
Genehmigung der Aufsichtsorgane zulässig.  
 

 
§ 8 

Verfall und Entziehung des Marktstandplatzes 
 
Bei eigenmächtiger Überlassung des Standplatzes, bei nicht rechtzeitiger 
Entrichtung der Marktstandgebühr und bei Überschreitung der zugewiesenen 
Fläche ist die Marktbehörde zur vorübergehenden oder dauerhaften Entziehung 
des Standplatzes berechtigt. Die Zuweisung des Marktstandplatzes erlischt 
weiters bei:  

 
 Verzichtserklärung durch die Marktpartei  
 Zeitablauf bei befristeten Zuweisungen 
 Beendigung der Gewerbeberechtigung bzw. Wegfall der 

landwirtschaftlichen Eigenproduktion  
 
 

§ 9 
Marktaufsicht 

 
Marktaufsichtsbehörde im Sinne dieser Marktordnung ist der Bürgermeister 
oder ein von ihm beauftragtes Organ. Ihm stehen die gesetzlichen Rechte und 
Pflichten der Marktaufsicht zu. 
Den Marktaufsichtsorganen obliegt es insbesondere, den Nachweis der 
aufrechten Gewerbeberechtigung zu überprüfen sowie Anordnungen zu 
erteilen, die einen ordnungsgemäßen und sicheren Ablauf des Marktbetriebes 
gewährleisten oder die Abwehr von Belästigungen von Marktparteien oder 
Marktbesuchern zum Gegenstand haben. 
Marktparteien, ihre im Betrieb mittätigen Familienangehörigen und ihre 
Mitarbeiter haben sich über Verlangen der Marktaufsichtsorgane auszuweisen 
und sind verpflichtet, alle Auskünfte zu geben, welche die Einhaltung der 



Marktordnung und der sonstigen beim Marktverkehr zu beachtenden 
Vorschriften betreffen. 
Personen, welche beharrlich die Ordnung stören oder behördlichen 
Anordnungen nicht Folge leisten, können durch die Marktaufsicht des Marktes 
verwiesen werden.  
 

 
§ 10 

Marktgebühren  
 

Für die Benützung der Marktstandplätze ist eine Marktstandgebühr (pauschal 
pro Stand) zu entrichten. Die Marktstandgebühr ist ein privatrechtliches Entgelt 
und wird vom jeweiligen Vermieter eingehoben. Im Falle des Wunsches eines 
ständigen Marktstandes ist eine einmalige Marktstandeinlöse bis zum 05.01. 
jeden Jahres zu entrichten. Die Höhe der Marktstandgebühr wird mittels 
gesonderter Verordnung des Gemeinderates festgesetzt. Diese wird am 
Marktplatz sichtbar angeschlagen. 

 
§ 11 

Haftung 
 
Jegliche Haftung für Schäden an Waren, Kraftfahrzeugen, sonstigen Objekten 
und Personen wird seitens des Marktorganisators ausgeschlossen. Die 
Marktpartei haftet dem Marktorganisator und der Marktbehörde für alle 
Schäden, die im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis entstehen.  

 
§ 12 

Strafbestimmungen 
 
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwider handelt, begeht – soweit 
sie nicht nach anderen Vorschriften zu ahnden ist – eine 
Verwaltungsübertretung im Sinn des § 368 GewO 1994 und kann mit einer 
Geldstrafe bis zu 1.090 Euro bestraft werden. 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
 
Die vorliegende Marktordnung tritt mit Ablauf des Tages des Anschlages an der 
Amtstafel der Gemeinde Ebbs in Kraft.  
 
 
 
 
 Für den Gemeinderat: 
   
 ÖkR Josef Ritzer 
 
 

  



Erläuterungen zur Marktordnung  
 
Zu § 7 Ordnung auf dem Markt  
(Vergabe von Marktstandplätzen und Markteinrichtungen): 
Niemand hat ein Recht auf Einräumung eines bestimmten Platzes im 
Marktgebiet, es sei denn, der Marktbeschicker/Marktfahrer hat sich im Voraus 
für die Vergabe eines Marktstandplatzes vormerken lassen. 

 
Zu § 10  
(Marktgebühren): 
Die Gemeinden dürfen von den Marktbeschickern für die Benützung der 
Markteinrichtungen nur dann privatrechtliche Entgelte verlangen, wenn sie 
hierfür keine Abgaben aufgrund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. 
Nr. 45/1948, und des Finanzausgleichsgesetzes 1997, BGBl. Nr. 116/2016, 
einheben.  
Solche Entgelte dürfen nur als Vergütung für den überlassenen Raum, den 
Gebrauch von Marktständen und Gerätschaften und für andere mit der 
Abhaltung des Marktes verbundene Auslagen eingehoben und nicht höher 
bemessen werden, als es zur Verzinsung und Tilgung der für die Errichtung, die 
Erhaltung und den Betrieb der Markteinrichtungen aufgewendeten Beträge 
erforderlich ist.  

 
 

Anlage:  
Märkte, Markttermine, Marktzeiten  
Marktname:  Ebbser Bauernmarkt Frisch & Regional 
Markttermine: erster oder zweiter Samstag in jedem Monat  
Marktzeiten:  09:00 Uhr bis 13:00 Uhr  
 
  



 
MARKTSTANDGEBÜHRENVERORDNUNG DER GEMEINDE 

EBBS 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ebbs hat aufgrund § 17 Abs. 3 Z 4 
Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
106/2018, in seiner Sitzung vom 10.02.2021 folgende Marktstandgebührenverordnung 
beschlossen: 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
 

Der Ebbser Bauernmarkt findet einmal im Monat statt. Durch die Teilnahme an dieser 
gemeindeeigenen Einrichtung wird den Ausstellern die Möglichkeit gegeben, am  
Ebbser Marktplatz ihre Waren feilzubieten. Dafür wird von der Gemeinde Ebbs eine  
Marktstandgebühr eingehoben.  
 

II. Einteilung der Gebühren  
 

§ 2 
 

Es gibt drei Arten von Standgebühren: 
- Marktstände mit Verkauf von Dekorationsartikeln (Holzarbeiten, Handtaschen, etc.):   
          € 15,00 

 
- Marktstände mit Verkauf von heimischen Produkten (Fleisch, Käse, Säfte, Schnäpse, 
etc.):          € 25,00 
 
- Marktstände mit Verkauf von heimischen Produkten mit Ausschank 
(„Verpflegungsstände“):        € 50,00  
 
 

III. Entrichtung der Gebühren  
 
Die jeweilige Marktstandgebühr ist für das ganze Jahr zu entrichten und wird einmal 
vorgeschrieben.  
 
Der Ebbser Bauernmarkt findet einmal im Monat statt.  
 
 
Gemeinde Ebbs, am 10.02.2021 Für den Gemeinderat:  
  Der Bürgermeister 
         ÖkR Josef Ritzer 
  
  



 
Foto von den teilnehmenden Anbietern am Ebbser Bauernmarkt am 7.8.2019 
2. V. links: Initiator Bgm. OkR Josef Ritzer 
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7. September | 5. Oktober
9. November | 14. Dezember 2019

jeweils Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr 
am Vorplatz des neuen Kindergartens Ebbs

Bücherei der Gemeinde Ebbs
Kaiserbergstraße 5 | 6341 Ebbs | Telefon 05373/42202350

Bücherfl ohmarkt für Groß 
und Klein – Angeboten wer-
den alle Arten von Büchern. 
Stöbern Sie unter Romanen, 
Krimis und Thrillern, Koch-
büchern, Ratgebern, Sachbü-
chern, Kinder- und Jugend-
literatur sowie einer großen 
Anzahl von Bilderbüchern. 
Bei uns wird man sicher fün-
dig und kann diese gebrauch-
ten Bücher zu einem sehr 
günstigen Preis erwerben.
Teilnahme am 7. September 
und am 14. Dezember. 

Der Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft  der 
Gemeinde Ebbs, unter Obmann Michael Jäger, beschäft ig-
te sich schon bereits seit längerer Zeit mit dem Projekt 
Ebbser Bauernmarkt. Im Frühjahr 2019 konnte der Start-
schuss für den Markt gegeben werden. Der Bauernmarkt 
fi ndet jeweils am 1. Samstag im Monat, mit Ausnahme 
9. November und 14. Dezember, von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
am neu gestalteten Vorplatz des Kindergartens Ebbs statt .

SPEZIALITÄTEN

7. September 2019:
Ebbser Bäuerinnen: 

Kiachl, Kaff ee und Kuchen
Zum Auft akt sorgt die Eaboch Musi für 

musikalische Unterhaltung und für die Kinder 
stehen eine Hüpfb urg usw. zur Verfügung.

5. Oktober 2019:
Jungbauernschaft /Landjugend Ebbs: 

Kasspatzl, Kaff ee und Kuchen

9. November 2019:
Jungbauernschaft /Landjugend Buchberg: 

Pressknödel, Kaff ee und Kuchen

14. Dezember 2019:
Jungbauernschaft /Landjugend Ebbs und Buchberg:

Glühwein, Punsch, Kaff ee und Kuchen
Eine Bläsergruppe und die Ebbser Anklöpfl er 

sorgen für weihnachtliche Stimmung.
„Hirtenlesung“ um 10.30 Uhr in der Bücherei.

Kontakt
Gemeinde Ebbs | Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft 

Kaiserbergstraße 7, 6341 Ebbs
Telefon 05373/42202 | verwaltung2@ebbs.tirol.gv.at

Sebastian Schrödl – Flecknerhof
Feistenau 11 | 6347 Rett enschöss | Telefon 0699/11392280

Der Flecknerhof liegt 
in Rett enschöss auf 
1.000m Seehöhe hoch 
über dem Inntal. Von 
der Terrasse des alten 
Bauernhauses streift  
der Blick weit über 
die im Tal liegenden 
Dörfer bis nach Kuf-
stein. Dieser Platz ist 
für einen Großteil 
des Jahres Lebens-
mitt elpunkt unserer 
Familie, wo auch die 
hochwertigen Pro-
dukte von uns herge-
stellt werden.

Wildkräuter- und Bärlauchsalz, Gewürzmischung für Wildgerichte | Salbei-, 
Himbeer-, Ribisel- und Honiglikör | Bärlauchöl und -pesto | Wacholderbeeren | 
Marmeladen | Rosenblütenessig | Süß-Sauer Eingelegtes | Salben und Johan-
niskrautöl | Löwenzahn-, Wipferl- und Waldhonig der Bienen

Rudolf Kronbichler
Kaiserbergstraße 33 | 6341 Ebbs | Telefon 0664/5039533

In meiner Werkstatt  drech-
sele ich seit einigen Jahren 
unterschiedliche Produkte 
für verschiedene Anlässe 
oder einfach nur als kleines 
Mitbringsel. 

Drechsel- und verschie-
dene Holzarbeiten | Ge-
schenk- und Dekoartikel | 
Tierfi guren | Schüsseln aus 
verschiedenen Hölzern | 
Weihnachtsdeko | Zirben-
kissen | Marmelade | Liköre

Jakob Praschberger
Hochberg 52 | 6344 Walchsee | Telefon 0676/841640801

Mit Holz zu arbeiten ist ein 
Hobby von mir. In meiner 
Werkstatt  fertige ich unter-
schiedlichste Gegenstände 
aus Holz an. Ob für eine 
Hochzeit Dekorationsma-
terial, Geburtstagsgeschen-
ke, Dekoration vor der 
Haustüre oder einfach nur 
ein kleines Herz für einen 
Nachmitt agsbesuch, all dies 
kann aus Holz angefertigt 
werden.

Dekorationsmaterial für Hochzeiten, Taufen usw. | Tischlampen | Unter-
schiedlich große Herzen mit Bildern oder verschiedenen Materialien aus Holz | 
Geburtstagsgeschenke | Dekoration zur Jahreszeit passend

Peter Wimmer – Seppen Bauer
Habring 23 | 6334 Schwoich | Telefon 0664/5361083

Als gelernter Gärtner habe ich 2008 den elterlichen 
Bauernhof übernommen. Der Erbhof „Seppen Bau-
er“ wurde bereits vor 20 Jahren auf Bio umgestellt. 
Die Milchwirtschaft  umfasst Fleckvieh und Pinz-
gauer Rinder. Zur Rinderhaltung ergänzte ich 2014 
den Gemüseanbau. Alle Jungpfl anzen werden im 
eigenen Folienhaus selbst gezogen. Meine Gemüse-
sorten wachsen alle im Freien. Je nach Saison und 
Witt erung kann ich unterschiedliche Produkte an-
bieten.

Kartoff eln | verschiedene Krautsorten | Karott en |
Sellerie | Salate | Rote Bete | Schwarzen Rett ich | 
Lauch | Kürbis | Tomaten usw.

Sabine Zardini – Quellfi sch Schwendt
Kohlentalstraße 10-12 | 6385 Schwendt | Telefon 0676/4237639

Frischer als direkt vom eigenen Quellwasser 
kann Fisch gar nicht sein. Genieße unsere Spe-
zialitäten am Marktplatz oder auch zu Hause. 
Quellfi sch Schwendt bietet ganzjährig Frisch- 
und Räucherfi sche. 3 Fischteiche mit unter-
schiedlichem Besatz warten auf Hobby- und 
Profi angler sowie Familien. Außerdem erwa-
tet euch ein wunderbares Restaurant mit See-
terrasse.

Frische Quellfi sche über Buchenspänen ge-
räuchert im Ganzen oder als Filet | Frischfi sch 
(Lachs-, Regenbogen-, Goldforelle und Saib-
ling) | diverse Produkte der Saison von unse-
ren Fischen



VORSTELLUNG DER PRODUZENTEN

Verköstigung mit verschiedensten Spezialitäten  
wie Kiachl, Kasspatzl, Pressknödel, Kuchen, usw.

Ebbser Bäuerinnen, Jungbauernschaft/Landjugend Ebbs und Buchberg

Margit und Thomas Anker – Kaissenhof
Hausschlächterei, Hofladen und Hofschenke
Oberndorf 107 | 6341 Ebbs | Telefon 05373/42898

Seit 35 Jahren betreiben wir unseren Erbhof in Generationsfolge. Tradition 
und Regionalität sind uns sehr wichtig und deshalb bieten wir in erster Linie 
Produkte aus unserer hauseigenen Schlachtung von den selbst gezüchteten 
Rindern und Schweinen an.
Auch diverse andere Produkte aus der Region von befreundeten Betrieben 
findet man in unserem Sortiment. Vor ca. 5 Jahren haben wir unseren Hof-
laden erweitert und ein gemütliches Brotzeitstüberl eingerichtet, in dem wir 
unsere Produkte servieren.

Bratwurst mit Sauerkraut | Karree- und Schinkenspeck | Bauch- und Knob-
lauchspeck | Ochsengeräuchertes | Kaminwurzen | Knoblauchstangerl | Alm- 
ochsen- und Schweinefleisch

Elisabeth und Andreas Dagn – Ledererhof
Buchberg 47b | 6341 Ebbs | Telefon 0664/8461915

Der Ledererhof liegt am Buchberg auf 600m Seehöhe. Wir führen einen 
Milchviehbetrieb und bewirtschaften 25 Hektar Grünland. In regelmäßigen 
Abständen wird ein Teil unserer aufgezüchteten Rinder geschlachtet und 
Fleischpakete zum Kauf angeboten.

Bauernbrot – Roggenmischbrot
| Spinatknödel | Speckknödel 
| Kaspressknödel | Knödeltris  
| Kaisersalz – Gewürzmischung

Auf Bestellung:
Fleischpakete küchenfertig 
vom Rind 5kg bzw. 10kg 
(Rindsschnitzel, Gulasch, Braten, 
Rostbraten, Faschiertes, 
Suppenfleisch, auf Wunsch 
Suppenknochen)

Stefanie und  
Michael Jäger –  
Fritzingerhof
Buchberg 41 | 6341 Ebbs |  
Telefon 0664/8147055

Auf der Feldalm in Walchsee auf 
ca. 1.400m Seehöhe zwischen 
Zahmen und Wilden Kaiser 
wird die Biomilch von den Kü-
hen, die ausschließlich frische 
Gräser und Kräuter fressen, zu 
Almkäse veredelt. Der hoch-
wertige Berg- und Schnittkäse 

Stefan Mairhofer – Imkerei Mairhofer
Kaiserbergstraße 9 | 6341 Ebbs | Telefon 0699/19129089

Die Imkerei Mairhofer wurde 2013 mit drei Völkern in Ebbs gegründet. Diese 
drei waren ein Geschenk eines Freundes, unseres Imkerpaten. Um dieses be-
sondere Geschenk zu würdigen, wurden viele Stunden mit den Bienen und 

Claudia und Andreas Moser-Neururer –  
Moser Getränkevertrieb
Dorf 13 | 6342 Niederndorf | Telefon 0664/73024125

Seit Jahren kennt man den Getränkevertrieb 
Moser in der Region. Zum Bier kam vor einigen 
Jahren der Wein dazu und wir sorgen dafür, 
dass rundum bei den privaten und öffentlichen 
Feiern die Menschen Gutes zu trinken haben. 
Wein und Genuss sind Claudias Steckenpferd 
und dabei steht Österreich ganz oben auf der 
Liste. Meist sind es kleine Weinbauern, die 
noch den direkten Kontakt zu den Genießern 
schätzen, wo Preis und Leistung passen und 
die gegenseitige Wertschätzung gegeben ist. 

Österreichische Weine

Anni und Josef Ritzer – Malerhäuslhof
Wagrain 12 | 6341 Ebbs | Telefon 0664/73103580

Unser Hof wird seit 1996 als biologischer Heu-
milchbetrieb bewirtschaftet. Hauptaugenmerk 
ist die Viehwirtschaft und Milchproduktion. Den 
Sommer verbringen die Tiere auf unserer Alm in 
Rettenschöss. Auf dem Hof werden sie im Lauf-
stall mit Auslauf gehalten. Aufgrund der güns-
tigen klimatischen Lage gedeihen auf unserem 
Betrieb ca. 60 Obstbäume (Mostbirne und Apfel-
bäume). 

Tafelobst | Alles rund um den Apfel (Apfelsaft,  
Apfelbrot, …) | Obstler | Birnenbrand | verschie-
denste Marmeladen

Albert Schmider – Messerschmid
Kaiserbergstraße 16a | 6341 Ebbs | Telefon 0664/73481776

Im alten Bauernhaus aus 
dem Jahre 1536 betreibe 
ich eine Schnapsbrenne-
rei (Tiroler Schnapsschu-
le). Das Schnapsbrennen 
hat in Tirol eine jahr-
hundertelange Tradition. 
Fleiß, Hingabe und viel 
Wissen um das Kulturgut 
Schnaps haben die Tiro-
ler Brenner weit über die 
Landesgrenzen hinaus 
bekannt gemacht. Zahl-
reiche unterschiedliche 
hochprozentige Köstlich-
keiten stehen bereit.

Edelbrände: Obstler | Apfel in Eiche | Birnen Cuvee | Starke Mostbirne | 
Zwetschke | Heidelbeere | Himbeere | Gin | u.v.m.
Liköre: Liebeströpferl | Spirit of Anis | Hollerli
Arnika zum Einreiben

Andrea Menichelli –  
Tiroler Pasta-Manufaktur
Dorf 42 | 6343 Erl | Telefon +49/176/32435135

Pasta ist nicht gleich Pasta, denn die Zutaten 
und die schonende Verarbeitung sind für das 
Endergebnis ausschlaggebend. Wir bieten ein 
Pastaerlebnis der besonderen Art durch die 
Kombination von der italienischen Tradition 
mit größtenteils regionalen Zutaten, der Käse 
kommt z.B. von der Käserei Plangger, der Biokä-
serei Walchsee sowie von den Almen rund um 
das Kranzhorn. Unsere Spezialität ist die Her-
stellung von Pasta aus Urgetreide, diese antiken 
Saaten werden biologisch angebaut, sind reich 
an wichtigen Mineralien und glutenarm.

Ravioli in verschiedenen Formaten (u.a. gefüllt 
mit Steinpilzen, Kürbis, Trüffel, Artischocken 
u.v.m.) | Bandnudeln | Tortellini | Spaghetti

Daniel Hollaus – Schulerhof
Ritzgraben 10 | 6347 Rettenschöss | Telefon 0676/4196916

Seit 2018 bewirtschafte ich mit meiner Familie den Schulerhof in Retten-
schöss. Um den 12 Hektar großen Bio-Heumilchbetrieb, der auf 750m Seehöhe 
liegt, im Vollerwerb bewirtschaften zu können, entschlossen wir uns zu den 
10 Milchkühen den Hof mit anfangs 14 Milchschafen zu erweitern. Als ge-
lernter Käsemeister verarbeite ich die Bioschafmilch direkt am Bauernhof zu 
Joghurt, Frischkäse, Bergkäse, usw. Zusätzlich wird Fleisch vom Lamm oder 
Schaf angeboten. Derzeit befinden sich 57 Schafe am Betrieb, wovon 28 gemol-
ken werden und die davon erzeugten Produkte auf verschiedenen Bauern-
märkten und ab Hof vermarktet werden.

Frischkäse | Bergkäse | Joghurt

Auf Bestellung: Fleisch vom Lamm oder Schaf

reift mindestens 3 Monate im Käsekeller auf der Alm. Der Fritzingerhof liegt 
am Buchberg und ist einer der ältesten Erbhöfe der Region.

Schnittkäse | Bergkäse | Eier | Nudeln | Chutney | Pralinen | Eierlikör 

deren Studium verbracht. Der 
Lohn waren starke Völker und 
Honige aus den besten Blüten 
der Umgebung. Derzeit fliegen 
rund zehn Völker die Gärten 
und Wälder an, um die Blüten 
zu bestäuben und leckeren 
Nektar heimzubringen.

Verschiedenste Honigsorten

Auf Bestellung:
Martini- und Weihnachtsgänse
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Die Produzenten bieten ein qropes
Anqebot an Produkten zurn Kauf an.

Ebbser Bauernmarkt
Der Ebbser Bauernmarkt  findet

i. .einmal  im Monat jeweils  von 9
Uhr bis 13 Uhr am Vorplatz  des
Kindergartens  Ebbs statt.  Auch
im heurigen Jahr qibt es wieder
einige Attraktionen  und neue
Produzenten. Bei den kommenden
Märkten verköstiqen  Ebbser Verei-
ne die Besucher wieder mit Spezi-
alitäten sowie Kaffee und Kuchen.
Natürlich ist auch für musikalische
Unterhaltung  qesorgt.

Die Produzenten  freuen  sich auf
viele  Besucher:
0 Marqit und Thomas Anker -

Kaissenhof (Karree- und Schin-
kenspeck, Kaminwurzen,...)

0 Elisabeth und Andreas Daqn
- Ledererhof  (Bauernbrot,  Spi-
nat-, Speck- und Kaspressknö-
del,...)

. fi Daniel Hollaus I Schulerhof
a (Frisch- und Berqkäse sowie

Joghurt  von Schafmilch,...)

@ Stefanie  und Michael Jfü:ler
- Fritzingerhof  (Schnitt-  und
Bergkäse, Butter, Joghurt,  Eier,

Nudeln,...)
€» SteTan Mairhofer  - Imkerei

Mairhofer (verschiedenste  Ho-
nigsorten)

0 Andrea Menichelli  - Tiroler
Pasta-Manufaktur  (Ravioli in
verschiedenen  Formaten und
unterschiedlichen  Füllungen)

(W' ""!:"'f,).=  "': wwwebbser-bauernmarkt.at

* Claudia und Andreas Moser
Neururer  - Moser Getränkever
trieb (Österreichische  Weine,...)

0 Anni und Josef Ritzer - Maler
häuslhof (Tafelobst, Apfelsaft,
Schnäpse, Aufstriche,...)

0 Albert  Schmider  - Messer-
schmid (Edelbrände,  Liköre,

Arnika zum Einreiben,...) '
0 Sebastian Schrödl - Fleckner

hof (Wildkräutersalz,  Liköre,
Pesto, Essiq, Marmeladen,...)

* Elke Thiel - Töpferdekorationen
0 Sabine 2ardini  - Quellfisch

Schwendt (Frischfisch, diverse
Produkte von den Fischen,...)

0 Rudolf Kronbichler  (Drechsel- u.
verschiedene  Holzarbeiten,...)

* Bücherei Ebbs - Bücherfloh-
markt  - 5. September  und
19. Dezember

* SusannGlarcher-5.September

und 19. Dezember (Handtaschen
aus Stoff)

0 Jakob Praschberger - 6. Juni,
5. September,  7. November,
19. Dezember (Dekorationsma-
terial Tür Hochzeiten, Taufen,
Tischlampen,...)

0 ArminThaler-6.Juni,lAugust,

10. Oktober und 19. Dezember
(Holz-Filztaschen)

* Peter Wimmer - Seppen Bauer
- ab 2. Mai jeden Monat (Kar-
toffeln,  Salat, Tomaten, Lauch,
Karotten,...)

@ Maria und Andreas Egt)er - ab
5. September  jeden Monat
(Schaffleisch,  Felle,...)

Termine 2020:
Oster-  und Bauernmarkt:

Aus get)ebenem Anlass findet der
Oster- und Bauernmarkt nicht statt.

Die Bücherei konnte zahlreiche Kinder beim Christkindlmarkt beqrü13en.

Verköstiqunq:
2. Mai - Bäuerinnen Buchberq,

Buchbert)bun:ler, Kaffee und
Kuchen

6. Juni - URC-Ebbs, Weij3wurst-
frühstück,  Kaffee und Kuchen

4. Juli  - Sportklub Ebbs, Bauern-
bosna, Kaffee und Kuchen

1. August  - Kameradschaftsbund

Ebbs/Buchberg, Grillspezialiföten,
Kaffee und Kuchen

5. September  - Volkstanzgruppe
Ebbs, Kiachl mit Sauerkraut oder
Preiselbeeren, Kaffee und Kuchen

10. Oktober  - Ebbser Schützen,
Chili con carne, Kaffee und Kuchen

7. November  - Jungbauern-

schaft/Landjugend Buchberg,
Pressknödel mit Sauerkraut oder
Suppe, Kaffee und Kuchen

19. Dezember  - Christkindl-  und

Bauernmarkt
Feuerwehr  Buchberg,  Gersten-

suppe, Kaffee und Kuchen.

Mit dabei sind ein Messerschleifer
und Christbaumverkauf.
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'REKTvERMARKTET Das Gute das vunn Hof  koixuule Direkfüermarktung ist ein
 '

'ehnt»gLear:dewslt,anScdhteai,1 duenrdheaiumchi- LK-VeriKeter besuchten Urgestein-e der regionalen Bauernmarktszene.

resschwerpunkt in der IK Ti- BEZIRK. Ein regionales Netzwerk  .

Die Produkte unserer Bäue- bilden wohI die Bauernmärk-  ' - - '-"  "  "'

nen und Bauern erfreuen sich te im Bezirk Kufstein. Kürz]ich  a - ' - -' " ' "" : "  "  '- "

:hster Beliebtheit in der Bevöl- fand ein interessanter Experten- = l  0" ' :' -

ung", so J. Hechenberger und austausch am Oberhimberghof  '-':"

3runschmid.,,Bereits seit meh- in Schwoich statt. Bereits  am  6. .-.-

>n Jahren bin ich gemeinsam. März öffnen die Märkte wieder  - ' - ' o " ': -'- -- - -

meiner Familie in der Direkt- ihre
 -' -I '--

Pforten, worauf schon viele - . .. - ' " a"-"" "- "  - l-  "  i- -"

marktung tätig und ich möch- Kunderi warten. Der Bezirksbau-  "  ' -' "- a" " "-" "-  '-' ..,,::).  -y"

mich weiterhin dafür  stark

:hen,:dass dl,e Rahmenbedl,n H;H:mann und Obmann des austauscWit-aen"üafürnmarm-obm:;;;'e:;m'sezi;bi -l

lgen für unsere ba.,er&hen  Bauemmarktes, Micha- J.Hechenbergeri(i.
Strasser, M. Jäger, P. Raggl, G. Moser und H. Brunschmid (v.l.). stoiia

el läger, besuchte kürzlich  föit

ti1ie4betffebe paSSen und sich .L:K-Präsident

 Josef Hechpnber- Äm Hof von Georg Strasser (Ob-' Brixlegger Bauemmarktes, Ge-

ere Bauemfamilien- weitere ger und Vizep-jäsidentin Helga - mann  des

rwerbsmöglichkeiten am Hof WörglerBauernmark- orgMoser,überHerausforderun-

.Brunschmid, zwe'i UrgeÖteine der tes) in Schwoich fand ein reger gen, Chancen und Zukunftspers-

'beiten können': so M. Jäger. regionalen Bauernmarktszene. Austausch mit dem Urvater des pektiven statt.  (red)

6
Kocisobote - Zahmer Kaiser  - Mörz  - 202  "l

Reger  Austausch  der  Obleute  mit  LK-Spitze  in Schwoich:

Baucrnmfü  kle  öffnen  am  6*  Nförz

Ein regionales  Netzwerk  bilden die Bauernmärkte  im  Bezirk

Kufstein.  Kürzlieh  fand ein Expertenaustausch  am Oberhimberg-Hof

in Schwoich  statt.  Bereits  am 6. März  eröffnen  die Märkte  wteder

ihre Pforten,  worauf  sehon viele  Kunden  warten.

Der  frisch  gebackene  Bezirksbauernobmann  von  Kufstein

und  Obmann  des Ebbser  Bauernmarktes,  Michael  Jäger,

besuchte  kürzlich  mit LK-Präsident  Josef Hechenberger  und

Vizepräsidentin  Helga Brunschmid,  zwei Urgesteine  der regtonalen

Bauernmarktszene.  Am Hof von Geor(, Strasser,  Obmann  Wörg]er

Bauernmarkt,  in Schwoich fand ein reger Austausch  mii dem

Urvater  des Brixlegger  Bauernmarktes,  Georg  Moser,  über

Herausforderungen,  Chancen  und Zukunftsperspektiven  statt.,,Die

Direkfüermarktung  tst ein wichtiger  Bestandteil  der heimischen

Landw'rtschaft  und auch Jahresschwerpunkt  der LK Tlrol. Die

Produkte  unserer  Bauern  erfreuen  sich tföchster  Beliebtheit  in der

Bevölkerung",  so Hechenberger  und Brunschmid.

Michael  Jäger: ,,Bereits  seit mehreren  Jahren bin ich gemeinsam

mit meiner  Fami]ie  in der Direktvermarktung  tättg  und ich möchte

mich  weföerhtn  dafflr  stark  machen, dass die Rahmenbedingungen

für  unsere  bäuerlichen  Familienbetriebe  passen  und  sich

unsere Bauernfamilien  weitere  Zuerwerbsmöglichkeiten  am Hof

erarbeiten  können"  so der Mitbegründer  und Obmann  des Ebbser

Bauernmarktes,  der sich als einer  der jüngsten  Märkte  im Bezirk

gut entwickelt  hat  und nun in das dritte  Bestandsjahr  startet.

Strasser  war einer der treibenden  Kräfte im Bezirk, der seine

hofeigenen  Schaf-Produkte  schon  früh selbst vermarktet  hat.

Gemeinsam  mit Kollegen  tst es gelungen, eine breite Palette  von

landwirtschaftlichen  Spezialitäten  aufzutischen  - Gemüse, Ohst,

Kräuter,  Honig, Wurst, Käse, Edelbrände  und vieles mehr. ,,Wir

hoffen, dass solche  Projekte  auch in Zukunft  bestand  haben  und wtr

es noch besser  schaffen,  den Markt  vor der eigenen Haustüre  zu

bedienen",  sind sich die Teilnehmer  einig.  -be-

(vli.) LK-Präsident Josef Hechenberger, Georg Strasser, BBO MjchaeJ

Jäger, Bauernbunddjrektor  Peter Raggl, Georg Moser und LK-Vize Helga

Brunschmid.
 poto.TBB



is Kufstein

ben  inzwi-

ge im  Pfle-

nossen.  Das

älföis  ist  si-

cherlich  spite.  Es w'rd  diese  an

'  Tagen  die  Woche  von  7.30  bis

18.30 Uhr, ab € 43,92/Tag inkl.

professioneller Pflege/Beschäf-

tigung,  allen  Mahlzeiten  und

Getränken  angeboten.  Beson-

ders  die familiäre  Atmosphä-

re  (bei  27 Bewohnern)  wur-

de sehr  geschätz't.  Angeboten

wird:  Vollstationäre-,
 Tages-,

Kurzzeit-  oder  Verhinderungs-

pflege,  alles  auch fiir  ,,Oster-

reicher".  Bitte  informieren  Sie

-sichunter: 0049/8033/609563
(Hans  März).  - Anzeige  -

EUBAU & SAN{IERUNG
RJTZER
Bau  u. Planungs  GesmbH

A1ois-Kemter-Str.
 11,  6330  Kufstein

Ritzer  Peter:  +43  676  436  55 00

Ritzer  Markus:  +43  676  677  0210

www.ritzerbau.com

info@ritzerbau.com

Die  Standlffbeim  Ebbspia  %itcrnm»rkt  hiritr»n ein vtelfaltigesAn-

gebotfürdie'Besucher.
 '

 Potoiaemeimeebbs

Ebbser  Bauernmarkt
Am  5. Oktober  findet  von  9 bis

14  Uhr  wieder  der  Ebbser  Bau-

ernmarkt  am  Vorplatz  dei  neu-

en Kindergartens  Ebbs  statt.

Von  Speck,  Käse,  Fisch,  Brot  bis

hin  zu  Gemüse,  Wein,  Dekoarti-

kel  usw.  reicht  das  Angebot  für

die  Besucher.

Das  Sortiment  beim  Bauern-

markt  wurde  eeitert,  es gibt

Joghurt, HÖrbstkränze, Lat-

schenzweige,  selbstgestrickte

Socken,  Doggeln  usw.  zu  erwer-

ben. Die Jungbauernschaft/
Landjugend  Ebbs  verpflegt  die

Besucher  mtt  Kasspatzl,  Kaffee

und  Kuchen.  Für die  Kinder

wird  Kutschen  fahren  ange-

boten  und  vieles  mehr.  Um  10

Uhr  findet  die  Auflösung  des

Gewinnspieles  statt.  Auf  zahl-

reiche  Besucher  freuen  sich

die  Produzenten  des  Ebbser

Bauernmarktes.
 - Anzeige  -

,»4.  .:, öhA

Ebbser F1a116i ui»mrKt

Am 5. Oktober findet VOn 9 bis

14 Uhr wieder der Ebbser Bau-

ernmaikt am Vorp]atz des neu-  I

en Kindeygartens Ebbs statt. Von I
Speck, Kase, Fisch, Brot bis hin

zu Gemüse, Wein, Dekoaföke} -i

usw. reicht das Angebot für die  I

Besucher. Das Sortiment beim

Bauernmarkt wurde erw,iiteit

es gibt Joghurt, Herbstkränze,

Latschenzweige, selbstgestrick-

t,e fflLoffifflera Doggelri uSW. Zu er-

.1 Besuch-er mit- :ffisspa- tzP"l,' W" ael:

und Kuchen. Fürdie Kinderwird

Kutschen fahren angeboten und

vieles mehr: - Änzeige
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C'7'n-g-'CEbtbuseÜBeserli'itekr+esse und teilweise ausverkauft -'L
Das Wetter spielte so gar nicht mit, die

Bevölkerung zeigte trotzdem @roßes
Interesse  ffir die heimischen  Produzenten.

Mit  Regenschirm  ausgerüstet  flanierten

die Besucher  zwischen den Ständen und

versorgten  sich mit  regionalen  Produkten.

Die Vorbereitungsxeit  war lange, doch die

J'  )

;.p,,=l
i:

Cfüscr'..'-serÖffn'ng'nKassBnüchsenmacherei Kögel -"-aJ'U

Arbeit  hat sich gelohnt.  Pfarrer Johann

Kurz segnete die Aktivitäten  der Gruppe

rund um den Ebbser Bauernmarkt  und

Kammerpräsident  Josef  Hechenberger

besuchte  diesen ebenso wie die LA Barbara

Schwaighofer  und  die Geschäftsführung

des TVB Kufsteinerland.  Die Standbetreiber

zeigten sich zufrieden  und manche hatten

zum  Heimfahren  gar  nicht  mehr  viel

einzuräumen.  Vor  allem  Gemüse  und

Bauernbrot  waren  vollkommen  ausverkauft.

Drei Mal wird  dieser  Bauernmarkt  vor dem

Kindergarten  in Ebbs heuer  noch stattfinden,

jas  nächste  Mal am 5. Oktober.  -be-

Nach  langwierigen  Belfördenverfahren  darf  sich  nun  die

Gemeinde Kössen und der Kaiserwinkl  über die Ansiedelung

eines Büchsenmacher-Fachbetriebes  freuen. Gemeindevertreter,

Wirtschaftstreibende  und zahlreiche  Besucher  waren  zur feierlichen

Eröffnung  ins neue Fachgeschäfl,  Dorf  41 gekommen.

,,WirbedienendieJägerschaft,  Sportschützen,  Sammler,  dieTheater-

und Filmbranche  und  Behördenaufträge",  erklärt  Firmenchef

Gundhard  Kögel. Durch  zivile  wie militärische  Genehmigungen,  ist

die Firma  Kögel in der Lage, aus dem umfangreichen  Sortiment  aus

Waffen und Zubehör,  ein maßgeschneidertes  Angebot  zu offerieren.

,,Zum großen  Spektrum  von Sammlerwaffen  nehmen  wir  mit  unser'er

Genehmigung  durch  das Bundesmtnisteriutn  für  Landesverteidigiu'ig

auch eine notwendige  Deaktivierung  von Kriegsmaterial  sowie

ziviler  Waffenvor.  DieArbeiten  und Beratungen  in unsere  Werkstätte

erfolgt  durch  gelernte  Ferlacher  Büchsenmacher"  so Kögel.

Der Firmeninhaber  hob sein  Durchhaltevermögen  hervor  und dankte

der heimischen  Kaufmannschaft  für die freundliche  Aufnahme  in

derWirtschaftsvereinigung,,GriaßDi".  -hm-

Hans Knoll, Obmann Tärein GriaßDi, Büchsenmacher Gundhard Kögel,
MitarbeiterGeorgLinner,AndreasSchermer(GriaßDi)  r=oxohrührberger
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Lebenshilfe  unterstützt  Seniorän
bei  der  Wertstoffsammlung
Alle  14  Tage  dreht  ein  Team  der

Lebenshilfe  eine  Runde  durch

Brixlegg,  um  Plastik,  Altpapier,

Karton  oder  Metalle  direkt  vor

der  Haustüre  abzuholen.  Be-

gleitet  von  einem  Zivildiener

besuchen  sie zehn  ältere  Dorf-

bewohner,  die  nicht  in  der  Lage

sind,  zum  Recyclinghof  zu fah-

ren.  Die Mänfür  arbeiten  re-

gelmäßig  im  Recyclinghof  und

wisseri  genau  in  w;elche  Tonne

Plastik,  Altpapier,  Karton  oder

Metalle  gehören.

Andrea  Michlmayr,

Hufdieneue  Praxis; Md
moser  bietet  am  Krl
Wohnungen  zurVermi
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Ebbser Bauernmarkt  ab 7.9.2019
Der  Bauernrnarkt

findef  jewe»s  arn  ers-

ten  Sarnsfag  ö  Mo-

nat  vor  dern  Ebbser

Kindergartens!.att.

Der  Ausschuss  für  Umwelt  und

Landwirtschaft  der  Gemeinde

Ebbs, unter Obmann Michael  Jä-
ger, beschäftigte  sich schon  seit

längerer  Zeit mit  dem Projekt

Ebbser  Bauemmarkt.  Im Früh-

jahr 2019 konnte der  Startschuss
für  den  Markt  gegeben  werden.

Der Bauernmarkt  findet  jeweils

am  erste  Samstag  im  Monat  -  mit

Ausnahme g. November und 14.

Dezember - von g bis i4  Uhr am
neu  gestalteten  Vorplatz  des Kin-

dergartens  Ebbs statt.

Regionale  Spezialitäten:

7. September 2019: Ebbser  Bäue,-
rinnen:  Kiachl,  Kaffee  undKuchen.

Ziun  Auftakt  sorgt die ,,Eaboch

Musi"  für  musikalische  Unterhal-

tung  und  für  die Kinder  stehen

eine Hüpfburg  und  vieles  Mehr

zurVerfügung.

5. Oktober 2019:  'Jungbauern-

schaft/Landjugend  Ebbs:  Kas-
spatzln,  Kaffee  und  Kuchen.

g. November 2019: Jungbauern-,
schaft/Landjugend  Buchberg:

Pressknödel,  Kaffee  und  Kuchen.

i4.  Dezember 2019:  Jungbau-
emschaft/Landjugend  Ebbs und
Buchberg:  Glühwein,  Punsch,

Kaffee  und  Kuchen.  Eine Bläser-

gruppe  und  die Ebbser  Anklöpf-

ler  sorgen  für wäihnachtnche

Stimmung.  ,,Hirtenlesung"  um

10:30  Uhr in der Bücherei  Ebbs.
WERBUNG

Dia  I'rodvzcnttxh  ac»  ILl»ser  Bauernmarktes  freuen  sich  auf  zahlreiche  Besucher,  jeweils  am  ersten

SalnStag  lIn  MOnai  Beln]  VOrpla[z  deS Kindergartens.  Foto:EbbserBauemmaikt
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entsprechend  mit  den elektronischen  Akten

arbeiten  zu können.

++%  - --  - -  -  - 'a  - -  -  -  - 'CI--  -  - -  - -  -

das hetßt, dass sie länger  als ein Jahr

arbeitslos  gemeldet  sind. Aktuell  liegt  die

und  regionale  Produzenten:

Premiere  'l.  Bauern markt  am

steigen  die Arbeitslosenzahlen  leicht  an.

-be-

7.  Septenfüet
Der Ausschuss  für Umwelt-  und Landw'rtschaft  der Gemeinde
Ebbs unter  Obmann  Michael  Jäger  beschäftigt  sich seit  längerer
Zeit  mit  dem Projekt,,Ebbser  Bauernmarkt".  Kürzlich  trafen  sich
die Produzenten  zu einer  letzten  Besprechung,  bevor  es am 7.
September  losgeht.

,,Frisch  und regional"  lautet  der Slogan  und das hinzubekommen

war  gar nicht  so einfach.  Aufgrund  der strengen  Hygieneaufiagen

muss ein gewisser  Absatz  gegeben  sein, damit  es sich für einen
kleinen  Produzenten  rentiert,  am Markt  seine Erzeugnisse  zu
verkaufen.  16 Produzenten  sind  nun  dabei  und  von  denen  bekommt

man  von Speck  und Käse bis hin zu Gemüse  und Wein alles,  was
man  sich  als Konsument  bei einem  Marktbesuch  erwartet.

Die Gemeinde  stellt  den Vorplatz  vom Kindergarten  zur  Verfügung
und die Marktstände  steuert  der Tourismusverband  Kufsteinerland

bei. 'jorerst  sind  der 7. September,  der 5. Oktober,  9. November
und  14.  Dezember  als  Markttage  geplant.  Die  Bäuerinnen

bzw. die Jungbauernschaft  sorgen  an diesen  Tagen jeweils  für

die kulinarische  Verpflegung  und beim ersten  Mal ist auch für
musikalische  Unterhaltung  gesorgt.  Jeweils  von 9 bis 14 Uhr kann
man  gustieren  und  sich  mit  heimischen  Produkten  versorgen.  -be-

Die Produzenten  undAussteller  beim Ebbser  Bauernmarkt  - Termjne: 7. September, 5. Oktober, 9. November, 14. Dezember  jeweils  von 9 bis 14 Uhr.
Foto:  Eberharter



Ebbser  Bauernmarkt  e-inmal  im  M-onat
Im  Frühjahr  2019  konnte  der

Startschuss  für  den  Ebbser

Bauernmarkt  gegeben.  wer-

den.  Der  Bauernmarkt  fin-

det  jeweils  am  1. Samstag  im

Monat,  mit  Ausnahme  9. No-

vember  und  14.  Dezember

(zweiter  Samstag),  von  9 Uhr

'bis  14  Uhr,  am  neu  gestalteten

Vorplatz  des  Kindergartens

Ebbs  statt.  Es sind  einige  Spe-

zialitäten  geplant.  Am  7. Sep-

tember  servieren  die  Ebbser

Bäuerinnen  Kiachl,  Kaffee  und

Kuchen  und  zum  Auftakt  sorgt

die  Eaboch  Musi  für  musikali-

sche  Unterhaltung  und  für  die

Kinder  steht  eine  Hüpfburg

-zur  Verfügung.  Am  5. Okto-

ber ist die Jungbauernschaft/
Landjugend  Ebbs  mit  dabei.

Es gibt  Kasspatzl,  Kaffee  und

Kuchen.  Am  9. November  ist

die Jungbauernschaft/Landju-
gend  Buchberg  mit  dabei  und

es  gibt  Pressknödel,  Kaffee

und  Kuchen.

Weitere  Infos  erhalten  Sie un-

ter 05373/42202.
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JSTE IM  BEZIRK

JGUST:

ialer,  Andreas-Hofer-

05372-65530

10:30-11:30  Uhr

5;

h Temeltas,  Bäckenbichl  s

6-5gio
i nach  Vereinbarung!

nas Riedhart,  Innsbrucker

i. 05332-7442410

.: 9-11 u. i7-i8  Uhr

ionau:

rg Reinisch, Auffach 237

39-21900
.: 10-12  Uhr

g/Kirdibxchl/
tmpfen:

istof  Mathes

str. 4, Kirchbichl
132-87370

Der  Bauernmarkt  findet  am  7. September,  5. Oktober,  g. November

und  i4.  Dezember,  jeweils  von  g bis  14 Uhr  statt.  Fotü: Gemeinde tbbs

1.  Ebbser  Bauernmarkt  am

Vorplatz  des  Kindprgartens

EBBS. Der  Ausschuss  für  Umwelt

und  Landwirtschaft  der  Gemein-

de Ebbs, unter  Obmann  Michael

Jäger,  bpschäftigte  sich schon seit

längerer  Zeit mit  dem Projekt

'Ebbser  Bauernmarkt'.  Im Früh-

jahr 2019  konnte  der Startschuss

September, 5. Oktober, g. Novem-

berundi4.  Dezember, jeweils von

g Uhr bis 14 Uhr am neu gestalte-

ten Vorplatz  des Kindergartens

statt.  Für  Spezialitäten  sorgen  die

Ebbser Bäuerinnen, Jungbauern-

schaft/Landjugend  Ebbs sowie

24./25. August:  Dr. Est

Josef-Lengauer-Str. g, }

05373-43502,  Notord.:

APC!T14E:KE

24./25.  AUGUST:

Kufstein:  Festungsap

K.ramsaföa Arhpn-A1
Söll:  Salvenapotheke

Wildschönau:  imme

24. 8. Wörgl:  Stadtapi

25.8. Kirchbichl:  Api

T!ERARZTE

z5. August:
KIJIN'üERE:

Tel. 0676-88508-824

Begg:  Dr. Hann

dolf  Schalföart.  Tel.

Wörgl:  Dr. Taxachei

0664-2160191
Kufstein:  Dr. Weißt

Dr.  Winkler,  Tel. o53
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ichen  Szene  im  VZK

Die Klobnstoana Musikanten und die Salten Oberkrainer aus Südtiml mit Ingo
ROtter und kran8ta1ter Paul SChWenmer (5y1i. ) Foto: Mühlberger

Ebbs:

Gewinner  erhielt
Geschenk

Beim ersten Bauernmarkt  in Ehbs nahmen 192 Personen am

Preisausschretben  teil.  Dabei  galt es zu erraten,  wie viele

rtnderhaltende  Betriebe  es in der Unteren Schranne gibt. 230

lautete  die Lösung  und die Gewinnerin  Sonja Ritzer  aus St. Johann

erhielt  ein 8ortiment  an Lebens- und Genussmiiteln  von den

ausstellenden  Produzenten.  Allerdings  waren  diese nicht  in einen

Geschenkkorb  verpackt,  es wurde  vielmehr  eine Baumwurzel  damit

behängt.  Der nächste  Bauernmarkt  findet  am 9. November  statt.

Da gibt  es dann auch Tannenzweige  und vieles  zum Schmücken  für

dieseJahreszeit.  -be-


